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Verehrte Jägerinnen und Jäger der Kreisgruppe Ludwigshafen am Rhein , 
 

eure Gesundheit liegt uns sehr am Herzen,  und um eine Wiederaufnahme 

des Schießbetriebes zu ermöglichen bitten wir folgende Regeln zu 
beachten ! 

 

- Der Schießbetrieb dient außschließlich dem Kontrollschießen der Jagdwaffen  
  und der Vorbereitung auf die Jägerprüfung. 
 
- Niemand betritt unaufgefordert die Schießstände. 
 
- die Schießaufsicht am zentralen Eingang regelt den Zu- bzw. Abgang der    
  Schützen zu den Schießständen.  
 
- den Anweisungen aller Schießaufsichten ist unbedingt Folge zu leisten.  
 
- beim Betreten und Verlassen der Schießstände sind die Hände zu desinfizieren,   
  entsprechende  Hilfsmittel werden bereit gestellt.  
 
- es ist ein persönlicher Mund- Nasenschutz zu tragen, dieser wird nicht von der  
  KG LU zur Verfügung gestellt. 
 
- im Wartebereich vor den Schießständen ist auf sicheren Abstand ( mind. 1,50  
  mtr. ) zu achten. Besser noch, wenn sich alle Personen in dem eigenen KFZ  
  aufhalten. 
 
- pro Schütze ist nur 1 Waffe zulässig, die maximale Aufenthaltszeit beträgt pro  
  Stand 15 Minuten. Je nach Anzahl der Schützen wird diese Zeit angepasst. 
 
- der Eintrag in die Schützenliste mit Vorname, Name, Anschrift, Telefonnummer  
  und/oder Email ist zwingend erforderlich. Diese Daten werden mindestens 6   
  Wochen aufbewahrt. 
 
- Die Reihenfolge der Schützen ergibt sich aus der im Aushang befindlichen Liste.  
  Ein Anspruch auf Nutzung der Schießstände kann daraus aber nicht abgeleitet  
  werden.  
 
- Sollten mehr Schützen anwesend sein als die Öffnungszeiten dies erlauben,  
  entscheidet die Reihenfolge der Einträge in die Liste bei der Anmeldung.  
 
- Wenn ein Schütze mehrmals den gleichen Stand nutzen möchte, dann hat er sich  
  beim Verlassen dieses Standes erneut in die Liste einzutragen.  
  
- Gäste oder Zuschauer sind auf den Schießständen nicht erlaubt.  
 
- Ausstellungen oder Bescheinigungen von Schießnachweisen sind leider nicht  
  möglich. 


